
BOS:  Unterricht im Wahlpflichtfach 2. Fremdsprache 
Französisch – Russisch - Spanisch 

 

 
Durch Teilnahme am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache in der 12. 
und 13. Klasse kann die allgemeine Hochschulreife erreicht werden. Die 
Teilnehmer brauchen am Ende der 13. Klasse keine Prüfung abzulegen, 
sondern bringen die Jahresfortgangsnote (mindestens Note 4) ein, die 
auf den Schulaufgaben sowie mündlichen Leistungen der 13. Klasse 
basiert.   
In der 12. Klasse werden die Grundkenntnisse vermittelt, die notwendig 
sind, um in Alltagssituationen zurechtzukommen. 
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 
 
 
______________________________           _________________________ 
                 Name                                                              Jahrgangsstufe, Ausbildungsrichtung                             

 

Ich möchte am Unterricht 
 

 im Fach Französisch teilnehmen 

 im Fach Russisch teilnehmen. 

 im Fach Spanisch teilnehmen. 

 nicht teilnehmen. 

 
 

Es ist möglich, dass aus Gründen der Lehrerversorgung nicht alle 
Bewerber für Spanisch in einen Kurs aufgenommen werden können. 
Dann entscheidet das Los über die Teilnahme. 
 
Falls ich nicht in Spanisch aufgenommen werde, entscheide ich mich 
verbindlich für folgende Alternative: 
 

Ich möchte am Unterricht 
 

 im Fach Französisch teilnehmen 

 im Fach Russisch teilnehmen. 

 nicht teilnehmen. 

 

Die Anmeldung ist verbindlich bis zum Ende des Schuljahres. 
 
 
____________________________                 _____________________________________ 
             Ort, Datum                                                       Unterschrift des Schülers/ der Schülerin 
                                                                                

 


